
ZUSAMMENFASSUNG  
Studie für den CONT-Ausschuss 
 

Fachabteilung für Haushaltsfragen 
Verfasser: Jack MALAN, Ivan BOSCH CHEN, Professor Marie LAMENSCH, Stefano PAVESI,  

Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union 
  PE 731.902 – Juni 2022 DE 

Mögliche Lösungen gegen Missing-Trader-
Mehrwertsteuerbetrug in der EU 
 

 
 
 

Problem mit Missing-Trader-Mehrwertsteuerbetrug („MTIC-Betrug“) 

MTIC-Betrug dürfte schätzungsweise zu Verlusten in Höhe von mindestens 60 Mrd. EUR für die 
Mitgliedstaaten und die Finanzen der EU führen. Schätzungen zum MTIC-Betrug schwanken zwar, sind 
aber höchstwahrscheinlich zu niedrig, da es qua natura ein weitgehend unbekanntes verborgenes Element 
gibt. Die EU verliert wegen MTIC-Betrugs Einnahmen in beträchtlicher Höhe. Die Komplexität der MTIC-
Betrugssysteme bedeutet, dass es sich bei den Tätern häufig um kriminelle Vereinigungen handelt.  

MTIC-Betrug nutzt die Gestaltung der Übergangsregelung für die Mehrwertsteuer (MwSt.) aus, die 
seit 1993 in der EU gilt. Demnach sind grenzübergreifende Transaktionen von der Mehrwertsteuer befreit. 
So kaufen Händler Waren oder Dienstleistungen aus einem anderen Mitgliedstaat mehrwertsteuerfrei und 
verkaufen anschließend die Waren oder Dienstleistungen in ihrem eigenen Mitgliedstaat mit 
entsprechender MwSt. Anschließend verschwindet der Händler, ohne die MwSt. zu zahlen, die an die 
Steuerbehörden gehen sollte. Bei Karussellbetrug werden die Waren oder Dienstleistungen schließlich in 
den Mitgliedstaat zurückverkauft, in dem die Kette begonnen hat. Betrug in Zusammenhang mit dem 
Zollverfahren 42 ist häufig Teil von Karussellbetrugsketten. Das Verfahren 42 wird herangezogen, damit 
eingeführte Waren in Mitgliedstaaten mehrwertsteuerfrei verkehren können, wenn die Waren aus einem 
anderen Mitgliedstaat ausgeführt wurden (Artikel 143 Buchstabe d der Richtlinie 2006/112/EG des Rates). 

Die Mitgliedstaaten haben Schwierigkeiten, mit den derzeit verfügbaren Instrumenten MTIC-Betrug 
aufdecken zu können. Derzeit entspricht die Meldung, Prüfung und Analyse von MwSt.-Informationen 
nicht der Geschwindigkeit, mit der Betrüger Waren oder Dienstleistungen kaufen und verkaufen und sich 
im Binnenmarkt der EU bewegen können. Die Fähigkeit der Steuerbehörden, MTIC-Betrug aufdecken zu 
können, wird auch durch den mangelnden Zugang zu Steuerinformationen beeinträchtigt, über die die 
Behörden in den verschiedenen Mitgliedstaaten verfügen. Außerdem sind die Rollen und Zuständigkeiten 
der EU-Behörden, die Rechtsgrundlage von Stellen, die an Untersuchungen beteiligt sind (Europäisches 
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Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) und Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol)), darauf 
beschränkt, ihre mögliche Rolle bei der Bekämpfung von MTIC-Betrug zu erwägen. Insbesondere haben die 
EU-Behörden keinen raschen Zugriff auf nationale Daten und Informationen. Ebenso funktioniert die 
Justizzusammenarbeit zwar gut, doch es gibt Hindernisse für die Einholung nationaler Steuerinformationen 
und die Vollstreckung Europäischer Ermittlungsanordnungen (EEA). 

Auf Ebene der Mitgliedstaaten sind die nationalen Behörden häufig nicht in der Lage, Informationen 
und Daten in Bezug auf MTIC-Betrug von den Behörden in anderen Mitgliedstaaten schnell 
weiterzugeben, insbesondere wenn verschiedene Arten von Behörden involviert sind. Außerdem können 
die Aktivitäten verschiedener Behörden in einzelnen Mitgliedstaaten manchmal in „Silos“ ablaufen, d. h. mit 
kaum Zusammenarbeit untereinander. Bestimmungen zur Geheimhaltung werden manchmal 
übermäßig streng ausgelegt, was einen Informationsaustausch verhindert. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen  

Weil es noch keinen Konsens über eine Reform der Übergangsregelung für die Mehrwertsteuer gibt, setzen 
die Mitgliedstaaten verschiedene Arten von Lösungen um. Darüber hinaus wurden selbst in Fällen, in denen 
die Mitgliedstaaten dieselbe Lösungsart umgesetzt haben, diese Lösungen nicht einheitlich umgesetzt.  

Im Hinblick auf mögliche Lösungen für MTIC-Betrug würden gesplittete Zahlungsverfahren und VAT Coin 
die Art und Weise ändern, in der MwSt. gezahlt wird, und sie könnten MTIC-Betrug in seiner bislang 
bekannten Form beseitigen. Gesplittete Zahlungen wurden von einigen Mitgliedstaaten getestet, doch die 
hohen Umsetzungskosten halten die Mitgliedstaaten und Unternehmen anscheinend davon ab, eine 
umfassendere Annahme zu unterstützen. VAT Coin würde dazu beitragen, etwas gegen das mangelnde 
Vertrauen der Mitgliedstaaten untereinander in die Meldefähigkeiten der jeweils anderen Mitgliedstaaten 
zu tun, da dies etwaige Lösungen behindert, doch dieser Ansatz wurde noch nicht getestet und trifft ebenso 
auf Abneigung und Probleme im Zusammenhang mit den Umsetzungskosten.  

Durch Echtzeitmeldung und die Idee eines elektronischen Clearing-Verfahrens hätten die 
Mitgliedstaaten in Echtzeit Informationen über alle Transaktionen zur Hand, wodurch die zeitliche Lücke 
zwischen Transaktionen und Rechnungsprüfungen geschmälert würde, die es Händlern derzeit ermöglicht, 
mit der geschuldeten MwSt. zu „verschwinden“. Beide Lösungen wären mit Kosten bei der Umsetzung 
verbunden, insbesondere in Bezug auf die Datenspeicherung. Letztere wurde auch noch nicht getestet. 
Allerdings erhält die Echtzeitmeldung anscheinend die meiste Unterstützung von den Mitgliedstaaten.  

Mit der endgültigen MwSt.-Regelung nebst vorgeschlagenen Änderungen, z. B. mit gesplitteten 
Zahlungsverfahren und VAT Coin, würde dem MTIC-Betrug – zumindest in seiner derzeitigen Form – ein 
Riegel vorgeschoben, indem die MwSt.-Befreiung für grenzüberschreitende Transaktionen aufgehoben und 
eine Steuer nach dem Grundsatz der Besteuerung am Bestimmungsort festgelegt wird. Diese Lösung wäre 
nicht mit denselben Umsetzungskosten verbunden wie gesplittete Zahlungsverfahren und VAT Coin, da 
keine Änderungen der Infrastruktur (für Mitgliedstaaten oder Unternehmen) erforderlich wären. Das 
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten in ihre Melde- und Erhebungsfähigkeit ist ein erhebliches 
Hindernis. Solange die endgültige MwSt.-Regelung noch nicht umgesetzt ist, erscheinen gesplittete 
Zahlungsverfahren allein (wobei sie jedoch auch mit der endgültigen Regelung kombiniert werden 
könnten) als die möglicherweise wirksamste Möglichkeit, das Problem des MTIC-Betrugs anzugehen, doch 
herrscht derzeit noch Widerwille, diese Lösung anzunehmen, weil sie mit hohen Kosten verbunden ist.  

Echtzeitmeldung wäre anscheinend die Lösung, die am ehesten unter den 27 EU-Mitgliedstaaten 
übertragbar wäre, da sie in verschiedenen Mitgliedstaaten umgesetzt wurde und andere planen, sie 
umzusetzen. Mit dieser Lösung würde effektiv gegen zentrale Problemstellungen im Vorgehen gegen 
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MTIC-Betrug vorgegangen, das Problem würde jedoch möglicherweise nicht vollständig behoben. 
Allerdings wäre es ein bedeutender Fortschritt.  

Was die möglichen Kosten und Nutzen anbelangt, besteht letztendlich die Möglichkeit, Verluste für die 
Mitgliedstaaten und den EU-Haushalt in Höhe von bis zu 60 Mrd. EUR zu verhindern. Für die EU-
Mitgliedstaaten und Unternehmen würden unterschiedliche Kosten anfallen. Diese Kosten und Nutzen 
waren zwar Gegenstand einiger früherer Forschungsarbeiten, doch der Großteil ist nun überaltert, und in 
jedem Fall ist es schwer, die Kosten verschiedener Lösungen zu beziffern. Daher wurde hier eine im 
Wesentlichen qualitative Bewertung vorgenommen. 

Mögliche Lösungen für MTIC-Betrug 

Empfehlung 1: Einheitliche Bestimmungen zur Echtzeitmeldung für grenzüberschreitende Transaktionen 
innerhalb der EU sollten angenommen werden, um die zusammenfassenden Meldungen des derzeitigen 
MwSt-Informationsaustauschsystems (MIAS) zu ersetzen (diese würden dann aufgehoben).  
Empfehlung 2: Die endgültige MwSt.-Regelung sollte mit dem Vorschlag für die Annahme verbindlicher 
Bestimmungen zur Echtzeitmeldung verknüpft werden.  
Empfehlung Nr. 3: Es sollte in Erwägung gezogen werden, Bestimmungen zur elektronischen 
Rechnungsstellung als optionale Maßnahme für die Mitgliedstaaten zu regeln.  
Empfehlung 4: Außerdem sollte die Regelung von gesplitteten Zahlungsverfahren als optionale Maßnahme 
für die Mitgliedstaaten in Erwägung gezogen werden.  

Bestehende Maßnahmen und Aufgaben  

Empfehlung 5: Es sollten Maßnahmen getroffen werden, damit die Behörden der EU schnelleren Zugang zu 
EUROFISC-Daten haben und die EEA wirksam umgesetzt werden können.  
Empfehlung 6: Die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates sollte so geändert werden, dass die EUStA in Fällen 
handeln kann, die mit Betrug in Zusammenhang mit direkten Ertragssteuern zu tun haben, wenn auch 
MwSt.-Betrug beteiligt ist.  
Empfehlung 7: Die Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates sollte ebenfalls so geändert werden, dass das OLAF 
von der EUStA konsultiert werden kann, wenn Ermittlungen im Zusammenhang mit MTIC-Betrug sich zu 
einem Strafverfahren entwickelt haben.  
Empfehlung 8: Die nationalen Bestimmungen zur Geheimhaltung sollten idealerweise ermöglichen, dass 
MwSt.-Informationen an die EU-Behörden übermittelt werden, die an MTIC-Betrugsermittlungen beteiligt 
sind, falls der Verdacht auf kriminelle Aktivitäten besteht.  
Empfehlung 9: Die Steuererklärungen, Zollerklärungen und Transportunterlage der Mitgliedstaaten sollten 
einheitlicher sein, was die gemeldeten Angaben und die Sprache bzw. Terminologie anbelangt.  
Empfehlung 10: Es sollte mehr mitgliedstaatsübergreifende „diagonale“ Kommunikation zwischen 
verschiedenen Arten von Behörden geben, die an der Bekämpfung von MTIC-Betrug beteiligt sind.  
Empfehlung 11: Unternehmen, die MwSt.-Erstattungen in großer Höhe beantragen, und Unternehmen, die 
neue MwSt.-Nummern eintragen lassen wollen, sollten stärker geprüft werden.  
Empfehlung 12: Idealerweise sollten die Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften anwenden oder 
ändern, damit sie Unternehmen, die im Verdacht des MTIC-Betrugs stehen, rasch abgemeldet werden 
können.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&from=DE


IPOL | Fachabteilung für Haushaltsfragen 
 

 

 

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und 
entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen  
Zwecken – mit Quellenangabe sind gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.  
© Europäische Union, 2022. 
 
Zuständige Verwaltungsrätin: Alexandra POUWELS, Diana HAASE Editionsassistenz:  Mirari URIARTE 
Kontakt: Poldep-Budg@ep.europa.eu 

 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: https://www.europarl.europa.eu/committees/de/supporting-analyses/sa-
highlights 

 

mailto:Poldep-Budg@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/supporting-analyses/sa-highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/supporting-analyses/sa-highlights

	Mögliche Lösungen gegen Missing-Trader-Mehrwertsteuerbetrug in der EU
	Problem mit Missing-Trader-Mehrwertsteuerbetrug („MTIC-Betrug“)
	Schlussfolgerungen und Empfehlungen
	Mögliche Lösungen für MTIC-Betrug
	Bestehende Maßnahmen und Aufgaben


	Kurzfassung
	Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen  Zwecke...
	Zuständige Verwaltungsrätin: Alexandra POUWELS, Diana HAASE Editionsassistenz:  Mirari URIARTE

